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Ökodesign-Richtlinie für elektrische und elektronische Geräte

Richtig konstruieren
Die Europäische Union (EU) hat vor rund fünf Jahren die Direktive «Energy using 
Products» (EuP) verabschiedet. Ziel dieser Richtlinie ist es, aufgrund von Untersu­
chungen konkrete Massnahmen einzuführen, um die Umwelt durch elektrische und 
elektronische Geräte weniger stark zu belasten. Bereits bei der Entwicklung und dem 
Inverkehrbringen neuer Produkte müssen diese Anforderungen inklusive dem Verbot 
von sechs gefährlichen Substanzen (RoHS) beachtet werden. Gemeinsam mit den Vor­
schriften für Altgeräte und Recycling (WEEE) erhält die Verantwortung der Hersteller 
und Importeure eine umfassende Dimension.
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Von Heinz Beer

 V orschriften für die Entwicklung 
und das Design von Geräten sol-
len bewirken, dass diese von An-

fang an richtig konstruiert und umwelt-
schonend betrieben werden können. 
Ziel der aktuellen EuP-Direktive ist 
die Festlegung wichtiger Mindestanfor-
derungen für Geräte. Dabei kommt ein 
genau definierter Ablauf zur Anwen-
dung. Unter der Leitung der EU-Kom-
missionen DG Umwelt oder DG Ener-
gie und Transport sollen serienmässig 
hergestellte Produkte untersucht und 
Massnahmen dort umgesetzt werden, 
wo sie für die Umwelt den grössten 
Nutzen bringen. Die Umweltbelastung 
durch elektrische und elektronische 
Geräte soll dort reduziert werden, wo 
die grösste Wirkung erzielt wird. 

Obschon bei den meisten unter-
suchten Produkten der Stromver-
brauch im Betrieb die grösste Um-
weltbelastung darstellt, ist das Ziel der 
EuP-Direktive nicht allein eine Effizi-
enzsteigerung, sondern die Reduktion 
der gesamten schädlichen Umweltein-
flüsse während der ganzen Lebensdau-
er der Produkte  – von der Herstellung 
über den Verkauf und den Betrieb bis 
zum Recycling.

Stand der Arbeiten
Die aktuelle Liste (Umsetzung 

der EuP-Direktive) enthält derzeit 58 
verschiedene Produkte. Die Untersu-
chungen von 19 Produktgruppen sind 

abgeschlossen, elf sind in Arbeit und 
drei ausgeschrieben. Bis heute wurden 
zehn Verordnungen in Kraft gesetzt. 
Für die Produkte Computer, Monitore, 
Imaging-Geräte (Drucker, Kopierer, 
Fax, Multifunktionsgeräte, Scanner), 
komplexe Set-Top-Boxen, Werkzeug-
maschinen und Laborgeräte werden 
freiwillige Vereinbarungen zwischen 
der EU-Kommission und den Anbie-
tern besprochen.

Fünf besondere  
Schwerpunkte

TV-Geräte (Los 5, siehe Tabelle):  
Die Analyse der Fernsehgeräte hat 
gezeigt, dass der Energieverbrauch 
(eingeschaltete Geräte) die grösste 
Umweltbelastung darstellt. Der Ver-
brauch im Stand-by-Modus kann bei 
neueren Geräten vernachlässigt wer-
den und die so genannte graue Ener-
gie (Herstellung und der Distribution) 
macht maximal 10% aus. Die Studie 
hat auch gezeigt, dass mit jeder neu-
en Generation die Produkte immer 
effizienter werden. Als Resultat dieser 
Untersuchung wurde vorgeschlagen, 
Mindestanforderungen an TV-Geräte 
im «Aus», «Stand-by» und im «Be-
trieb» als Funktion der Bildschirm-
fläche und in der ersten Stufe auch 
der Bildschirmauflösung festzulegen. 
Zusätzlich wurde angeregt, eine Ener-
gieetikette wie bei Haushaltgeräten 
einzuführen, auf der auch der theo-
retische Jahresverbrauch angegeben 
würde. Die EU-Kommission hat zwei 
Verordnungen ausgearbeitet, eine zu 
den Mindestanforderungen und eine 
zur Energieetikette. Die Mindestan-
forderungen wurden vom Parlament 
und Council verabschiedet und tra-
ten am 20. August 2009 in Kraft. Die 
gesetzlich festgelegten energetischen 
Anforderungen an Fernsehgeräte 
werden aufgrund dieser Vorschrift in 
der EU in drei Stufen verschärft. Die 

Energieetikette wurde vom Parlament 
am 6. Mai 2009 an die Kommission zu-
rückgewiesen. Im November 2009 ha-
ben sich nach langen Abklärungen und 
Diskussionen die EU-Mitgliedsländer 
und das -Parlament auf eine ange-
passte Etikette geeinigt. Damit wird 
wahrscheinlich auch für TV-Geräte 
eine Energieetikette in den Verkaufs-
geschäften obligatorisch. 

«Aus» und «Stand-by» (Los 6):  
In einer sehr wichtigen Untersuchung 
wollte die EU wissen, wie gross die 
Verluste beim Strom sind, wenn sich 
Geräte im «Aus»- und «Stand-by»-
Modus befinden, also ihre eigentliche 
Funktion nicht ausüben. Dazu wurden 
15 wichtige Produkte in Haushalt und 
Büro in ihrer tatsächlichen Umgebung 
analysiert (Ladegeräte für Mobiltelefo-
ne, Niedervolthalogenlampen, Radios, 
elektrische Zahnbürsten, Heizöfen, 
schnurlose Telefone, Fernsehgeräte, 
Waschmaschinen, DVD-Recorder/
Player, Audio-Systeme, Fax, Computer 
zu Hause, Computer im Büro, Laser-
printer und Ink-Jet-Printer). Computer 
wurden hier mit Modem, Lautsprecher 
und Bildschirm gemessen, Fernsehge-
räte mit Set-Top-Boxen. Aufgrund der 
Untersuchung der 15 Produktgrup-
pen wurden die möglichen Verluste 
hochgerechnet. Dabei zeigte sich, dass 
die gesamten Verluste im «Aus» und 
«Stand-by» zirka 15% des Stromver-
brauchs im Haushalt ausmachen. Das 
entspricht EU-weit gesehen etwa dem 
doppelten jährlichen Stromverbrauch 
für alle Anwendungen in der Schweiz. 
In Büros machen die Verluste zirka 
11% aus, sie sind jedoch rund zehnmal 
kleiner als die Verluste im Haushalt.

Aufgrund dieser Resultate erstaunt 
es nicht, dass die EU sehr schnell eine 
Verordnung «Mindestanforderungen 
im Aus- und Stand-by-Zustand» für 
praktisch alle stromverbrauchenden 
Produkte im Haushalt und Büro erlas-
sen hat. Diese Verordnung wurde am 
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18. Dezember 2008 publiziert und trat 
vor einem Jahr 2009 mit einer Über-
gangszeit bis 7. Januar 2010 in Kraft. 
Somit dürfen keine Produkte mehr 
in der EU hergestellt oder importiert 
werden, welche die Vorschriften nicht 
einhalten (1 Watt im «Aus» respektive 
«Stand-by» und 2 Watt im «Stand-by» 
falls zusätzliche Anzeigen vorhanden 
sind). Fertige hergestellte oder impor-
tierte Geräte, die bis am Stichtag 7. Ja-
nuar 2010 in der EU eingelagert waren, 
dürfen ohne zeitliche Einschränkung 
im gesamten EU-Raum noch verkauft 
werden, auch wenn sie die neuen ge-
setzlichen Vorschriften nicht erfüllen. 

In einer zweiten Stufe, ab 7. Januar 
2013, werden die Werte halbiert und 
die Geräte müssen nebst den Min-
destanforderungen auch über ein Po-
wermanagement verfügen. Damit sol-
len Geräte automatisch in der kürzest 
möglichen Zeit  auf einen Wert zurück-
schalten, welcher die Anforderungen 
der Verordnung erfüllt (0,5 oder 1,0 
Watt). Hier wurde bewusst eine län-
gere Übergangszeit gewählt, weil die-
se Bedingung für einige Geräte eine 
Neuentwicklung zur Folge hat. 

Anmerkung: In der Schweiz ist der 
Verkauf von Geräten ab Lager, die 
eine zur EU analoge Vorschrift nicht 
erfüllen (Anhang 2.8. der revidierten 
Energieverordnung), auf maximal ein 
Jahr beschränkt, also noch bis Ende 
Dezember 2010. 

Externe Netzgeräte (Los 7): Viele 
Produkte im Haus, im Büro, für den 
Garten und für Hobbys haben externe 
Netzgeräte. Viele dieser Netzteile brau-
chen bekanntlich auch dann Strom, 
wenn sie am Netz eingesteckt sind, aber 
das Gerät nicht laden. Vielfach arbeiten 
sie auch nicht im optimalen, das heisst 
effizientesten Bereich. Sie kontrollie-
ren oft lediglich den Ladezustand und 

laden die Batterien oder die Akkus 
ständig nach. Um hier die Effizienz zu 
steigern wurde eine Vorschrift erlassen, 
welche sowohl den Stromverbrauch 
beim «Nicht-Laden» wie auch die Effi-
zienz beim Laden regelt. Zusätzlich zur 
Anforderung an den Zustand «Nicht-
Laden» muss ein externes Netzgerät 
einen durchschnittlichen Wirkungsgrad 
von rund 85% bei 25%, 50%, 75% und 
100% der Nennstromleistung, d.h. über 
den ganzen Ladebereich erreichen. Be-
troffen sind in der EU alle Geräte, für 
die auch die Vorschriften zu «Aus» und 
«Stand-by» gelten. Die Übergangsfrist 
für diese Vorschriften endet in der EU 
am 27. April 2010.

Anmerkung: In der Schweiz sind al-
le Geräte mit einem externen Netzteil 
von der entsprechenden Vorschrift be-
troffen und die Anforderungen traten 
bereits am 1. Januar 2010 in Kraft. 

Drucker: Für Aussenstehende 
überraschend waren die Resultate 
der Untersuchungen zu Druckern. Im 
Gegensatz zu allen anderen Untersu-
chungen belastet hier nicht der Strom-
verbrauch die Umwelt am meisten, 
sondern der Papierverbrauch (seine 
Herstellung ist energieintensiv). Die 
Analyse ergab, dass bei dieser Geräte-
gruppe das Papier 80% der gesamten 
Umweltbelastung ausmacht. Weiter 
wurde festgestellt, dass auf den zirka 
16% Laserdrucker im Markt, 85% al-
ler Ausdrucke erstellt werden. Bei die-
sen Geräten ist der Stromverbrauch 
im Betrieb wegen der Fixierung am 
wichtigsten. Der Anteil aller Tinten-
strahldrucker im Markt beträgt 75% 
– doch auf ihnen werden nur 10% 
aller Ausdrucke produziert. Tinten-
strahldrucker belasten die Umwelt am 
meisten durch den Stromverbrauch im 
«Aus» und «Stand-by», weil sie wenig 
im eigentlichen Betriebszustand sind. 

Zudem schlägt wegen der oft kurzen 
Lebensdauer auch der Stromver-
brauch bei der Herstellung zu Buche. 
Die Experten konnten erstaunlicher-
weise keinen Gewinn für die Umwelt 
ausmachen, wenn Toner und Tinten 
wiederaufgefüllt werden.

Aufgrund dieser Ergebnisse arbei-
tet die EU auf zwei Ebenen: Erstens 
will man mit der Industrie ein freiwil-
liges Abkommen erzielen. Dies auch 
deshalb, weil in diesem Bereich mit 
dem Label «Energy Star» bereits ein 
Gütesiegel existiert. Zudem wäre eine 
gesetzliche Vorschrift sehr komplex, 
wenn alle Technologien, Geschwindig-
keiten, Formate, Schwarz/Weiss und 
Farbe, Fotodruck usw. berücksichtigt 
werden müssten. Zweites will man den 
Papierverbrauch eindämmen, denn dies 
hat die grösste Wirkung. Der Satz in E-
Mails «denke an die Umwelt, bevor Du 
dieses Mail ausdruckst» ist eine Folge 
dieser Untersuchungen. Weiter will  
man die elektronische Archivierung 
und doppelseitiges Kopieren/Drucken 
fördern sowie anstelle des heute übli-
chen Papiers (80 Gramm/m²) vermehrt 
dünnere Papiere einsetzen, wie das heu-
te zum Beispiel in Japan bereits üblich 
ist. 

Verluste in Netzwerken (Los 26): 
Zurzeit läuft die Untersuchung zu Ver-
lusten in Netzwerken. Man vermutet, 
dass ähnlich wie bei Geräten im «Aus» 
und «Stand-by» auch in Netzwerken 
für Bilder und Daten grössere Verluste 
entstehen, beziehungsweise, dass Ge-
räte zu viel Strom benötigen, wenn sie 
auf irgendwelche Signale warten. Die-
se Analyse zählt zu den so genannten 
horizontalen Arbeiten. Im Gegensatz 
zu den vertikalen Untersuchungen 
einzelner Produkte ist es das Ziel, hier 
Vorschriften für alle Produkte zu er-
lassen, die Daten oder Signale aus ir-
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Die Tabelle zeigt 
den Stand der 
einzelnen Unter­
suchungen. (nicht 
abschliessend)
CT (Call for Tender): 
Vorstudie zur Bearbei-
tung ausgeschrieben
C (Contract): 
Vergabe zur Vorstudie 
ist erfolgt	
T1 – T8 (Task): 
einzelne Kapitel der 
einheitlichen Arbeits-
schritte der Vorstudie
CF (Consultation Forum): 
Beratung über die Er-
gebnisse der Vorstudie
RC (Regulatory 
Committee): 
Durchführungsmass-
nahmen werden abge-
stimmt	
Com (EU-Kommission): 
die EU Kommission 
beschliesst Durchfüh-
rungsmassnahmen
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gendeinem Netz beziehen oder solche 
Signale senden und weiterleiten.

Recast: Direktiven werden in der 
EU jeweils fünf Jahre nach deren Ein-
führung überprüft. Dies ist im Som-
mer/Herbst 2009 auch für die Direkti-
ve EuP geschehen. Das überarbeitete 
Gesetz wurde am 31. Oktober 2009 
publiziert. Das Parlament hat bei der 
Beratung nicht nur das bisherige Vor-
gehen bestätigt, sondern verlangt, dass 
bei den zukünftigen Untersuchungen 
auch Produkte einbezogen werden, die 
einen indirekten Einfluss auf den Ener-
gieverbrauch wie etwa Fenster oder 
Autoreifen haben. Im Weiteren sollen 
auch Produkte, welche Wasser ver-
brauchen (Bewässerungssysteme usw.) 
untersucht werden, denn Wasser ist in 
einigen Ländern der EU eine ebenso 
wichtige Ressource wie Energie.

Stand in der Schweiz?
Der Bundesrat hatte mit dem neuen 

Energiegesetz die Kompetenz erhalten, 
energetische Vorschriften für serienmäs- 
sig hergestellte  Geräte zu erlassen. Er 
hat solche Anforderungen in den Ak-
tionsplänen zur Energieeffizienz auch 
angekündigt und im Oktober 2008 eine 
erste Serie von möglichen Vorschriften 
in die Vernehmlassung geschickt. Di-
es also bereits zu einer Zeit, in der die 
EU-Vorschriften noch nicht publiziert 
waren. Bis zum Ende der Vernehmlas-
sungsfrist Mitte Februar 2009 waren 
die ersten Verordnungen der EU be-
kannt und das zuständige Bundesamt 
für Energie (BFE) hat die Anhänge zur 
Energieverordnung (EnV) grösstenteils 
entsprechend den EU-Regelungen an-
gepasst. Die revidierte EnV wurde vom 
Bundesrat am 24. Juni 2009 verabschie-

det. Die meisten der Vorschriften traten 
am 1. Januar 2010 in Kraft. Anfang De-
zember 2009 hat der Bundesrat auf An-
trag des BFE einer Übergangsregelung 
zugestimmt und einige wichtige Abwei-
chungen zur EU beseitigt. 

Die Direktive EuP hat bereits eini-
ges ausgelöst und trägt sehr viel zur Stei-
gerung der Effizienz und zur Entwick-
lung noch besserer Technologien bei. Es 
geht dabei darum, die schlechtesten Pro-
dukte, die grössten Energiefresser vom 
Markt zu verbannen. Und mit einer ge-
setzlichen Vorschrift wird erreicht, dass 
die Spiesse für alle Anbieter gleich lang 
sind. Deshalb unterstützen alle namhaf-
ten Hersteller diese Anstrengungen zu 
mehr Energieeffizienz.�
www.ecodesign-info.eu 
www.eup-network.de 
www.eup-richtlinie.at

Um das Ökodesign für elektrische und 
elektronische Geräte in Büro und Haushalt 
voranzutreiben hat die Europäische Union 
vor fünf Jahren die EuP-Direktive erlassen. 
Das Vorgehen ist in einem Neunpunktepro-
gramm geregelt:

Erstens: Die Vertreter der EU-Mitglieds-
länder legen fest, welche Produktgruppen 
(Los, vgl. Tabelle) untersucht werden sollen 
und bestimmen die Prioritäten.

Zweitens: Die Untersuchungen werden 
öffentlich ausgeschrieben und die Produkte 
nach einem genau festgelegten Schema 
durch ein Institut mit den entsprechenden 
Fachkenntnissen analysiert. Standards und 
vorhandene gesetzliche und freiwillige 
Massnahmen werden zusammengetragen. 
Marktgewohnheiten und Trends werden 
untersucht, denn es kann zwischen den 
einzelnen EU-Mitgliedsländern grosse Un-
terschiede geben. Die Technologien der 
Geräte auf dem Markt werden mit den 
bestmöglichen Produkten verglichen. Am 
Schluss der Untersuchung sollen die Ex-
perten Massnahmen vorschlagen und das 
mögliche Einsparpotenzial berechnen.

Drittens: Eine zentrale Rolle spielt das so 
genannte Consulting Forum. Hier diskutie-
ren unter der Leitung der EU-Kommission 
Experten aus den Mitgliedsländern, der 
Umweltverbände und der Industrie, welche 
Vorschriften oder welche freiwilligen Mass-
nahmen eingeführt werden sollen. Dieses 
Gremium umfasst zirka 50 Leute und hat 
beratende Funktion.

Viertens: Falls das Consulting Forum und 
die zuständige EU-Kommission zum Schluss 
kommt, dass mit einer gesetzlichen Vor-
schrift die Umweltbelastung am besten 
reduziert werden kann, werden in einem 
Assessment die volkswirtschaftlichen Aus-
wirkungen der vorgeschlagenen Verord-
nung analysiert. 

Fünftens: Die Ergebnisse aller Untersu-
chungen, zusammen mit dem Bericht zum 
Einfluss auf die Volkswirtschaft, bilden 
die Basis für Beschlüsse des Regulatory 
Committee. In diesem Gremium sitzen 
nur Vertreter der EU-Mitgliedsländer. Das 
Committee verabschiedet Verordnungen zu 
Handen von Parlament und Council.

Sechstens: Das Parlament und der Rat 
haben noch ein Vetorecht, d.h. sie können 
die Vorschrift nicht mehr ändern, sondern 
lediglich als Ganzes annehmen oder zu-
rückweisen. Dazu haben sie maximal drei 
Monate Zeit.

Siebtens: Wenn es kein Veto gibt, publiziert 
die Kommission die Verordnung in allen of-
fiziellen Sprachen der EU im Amtsblatt. In 

der Regel tritt eine solche Vorschrift 20 Ta-
ge nach der Publikation in Kraft. Nach einer 
definierten Übergangszeit müssen dann 
alle neu hergestellten oder importierten 
Geräte die jeweiligen Mindestanforderun-
gen erfüllen.

Achtens: Um wirtschaftlichen Schaden zu 
vermeiden, und damit neue Geräte nicht 
verschrottet werden müssen, dürfen alle 
Geräte, die am Ende der Übergangszeit an 
einem Lager in der EU sind, im gesamten 
Wirtschaftraum der EU frei verkauft wer-
den. 

Neuntens: Der gesamte Ablauf ist sehr 
transparent und kann im Internet verfolgt 
werden. An den Meetings der Institute 
kann nach Voranmeldung jedermann teil-
nehmen und mitdiskutieren.((Die Grafik kommte in den grossen Kasten)) 

 
 

 

 

 Liste von Ger äte für 
Untersuchung

(z.Zt . 58 Produkte)

Ausschreibung Lot 
durch zust ändige 
EU-Kommission

Task 1 – 7 durch 
Institut mit

Stakeholdermeeting

Task 8 Vorschlag 
für Massnahmen an 

EU-Kommission

EU-Kommission 
Vorschlag an 

Consultation Forum

Entsch. Keine Massnahme

Antrag EU -
Kommission auf 

gesetzl . Massnahme

Assessment über 
Massnahme

Regulatory 
Committee

Vetorecht 
Parlament, Council

Übersetzung
Publikation
(in Kraft)

Freiwillige 
Vereinbarung mit 

Industrie

Untersuchungs -
methode „VHK“

Directive EuP 
„Reduktion der 

Umweltbelastung “

Definierter Prozess

Consultation Forum
Länder, Industrie 
NGO, Agenturen

Ende 
Übergangsfrist

Vorgehensweise bei der EuP-Direktive

Die Grafik zeigt die Abwicklung der Untersuchungen zur Direktive EuP (Energy using Products).


